
GVO: § 28 Überwachung ruhender Aufträge

§ 28  Überwachung ruhender Aufträge 
 
(1) 1Der Gerichtsvollzieher vermerkt bei den nach § 27 ruhenden Aufträgen in Spalte 5 des Dienstregisters 
II unter Hinzufügung des Datums „Ruht seit …“. 2Bei einer späteren Übertragung in das neue Dienstregister 
II ist dieser Vermerk zu übernehmen. 3Das Ruhen ist auf dem Umschlag der Sonderakten zu vermerken. 
4Die Sonderakten sind nach dem Namen der Schuldner alphabetisch geordnet und getrennt von anderen 
Akten aufzubewahren. 5Im Fall des § 27 Absatz 4 enthält der Vermerk in Spalte 5 den Klammerzusatz „(§ 
27 Absatz 4 GVO)“. 6Einer Überwachung dieser Aufträge bedarf es nur, wenn Pfandstücke im Gewahrsam 
des Schuldners belassen worden sind.

(2) 1Wird die Zwangsvollstreckung fortgesetzt oder erledigt sie sich (zum Beispiel durch Zahlung, durch 
Freigabe oder durch Rücknahme des Auftrags), so vermerkt der Gerichtsvollzieher in Spalte 5 des 
Dienstregisters II „Fortgesetzt“ oder „Erledigt“. 2Als Fortsetzung gilt nur die tatsächliche Fortsetzung des 
Verfahrens, zum Beispiel die Anberaumung eines Versteigerungstermins oder eine weitere Pfändung, 
jedoch nicht die Erklärung des Gläubigers, dass die Sache noch nicht erledigt sei.

(3) 1Ist in dem Vollstreckungsverfahren eine Vollstreckungsmaßnahme nicht vorgenommen oder sind vor 
dem Ruhen lediglich Raten entgegengenommen worden und sind seit dem Ruhen ohne einen 
Fortsetzungsantrag sechs Monate vergangen, so ist der Vorgang als erledigt anzusehen. 2Der 
Gerichtsvollzieher vermerkt in Spalte 5 des Dienstregisters II „Erledigt aufgrund des Ablaufs der Ruhensfrist 
(sechs Monate)“. 3Sind Vollstreckungsmaßnahmen, insbesondere Pfändungen, vorgenommen worden und 
seit dem Abschluss der Eintragung zwei Jahre verstrichen, so teilt der Gerichtsvollzieher dem Gläubiger 
durch zuzustellenden Brief Folgendes mit: „Nachdem die Zwangsvollstreckung gegen … zwei Jahre geruht 
hat, bitte ich um Mitteilung innerhalb von zwei Wochen nach der Zustellung, ob die Angelegenheit erledigt 
ist oder ob Sie die Fortsetzung des Verfahrens beantragen“. 4Teilt der Gläubiger mit, dass die Sache 
erledigt sei oder äußert er sich nicht, so vermerkt der Gerichtsvollzieher in Spalte 5 des Dienstregisters II 
„Erledigt“. 5Beantragt der Gläubiger die Fortsetzung der Zwangsvollstreckung, so vermerkt der 
Gerichtsvollzieher in Spalte 5 des Dienstregisters II unter Hinzufügung des Datums „Fortgesetzt am …“.


